
VfL Oldesloe von 1862  e.V.

Freier-Mitarbeiter-Vertrag als Übungsleiter/Sport 

Zwischen dem VfL Oldesloe von 1862 e.V., Am Bürgerpark 4, 23843 Bad Oldesloe, 
vertreten durch den Vorstand. 
(im Folgenden "Auftraggeber" genannt) 

und 

Name: 

geboren am: 

Straße: 

PLZ/Ort: 

E-Mail:

Bank: 

IBAN: 

(im Folgenden "Auftragnehmer" genannt)________________________________ 
_________________________________ 
wird folgender Vertrag geschlossen: 

§ 1 Vertragspartner

Der Auftragnehmer beginnt ab ...................... eine freiberufliche Tätigkeit als nebenberuflicher, 

selbstständige/r Übungsleiter/in für den Auftraggeber in der Abteilung: 
...................................................................................................................... 
Der Auftragnehmer versichert, zur Ausübung der Tätigkeit im Besitz einer gültigen Lizenz des 
(Verband/Fachverband) zu sein und wird Sorge dafür tragen, dass für die Dauer dieses Vertrags die 
Lizenz/Qualifikation gültig bleibt. 

§ 2 Rechtsstellung des Vertragspartners

Der Auftragnehmer hat die übertragene Tätigkeit für den Auftraggeber selbstständig und 
eigenverantwortlich auszuüben. 

Der Auftragnehmer führt die im Rahmen dieses Vertrags erteilten Aufträge mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Übungsleiters in eigener unternehmerischer Verantwortung aus. Dabei hat er zugleich 
auch die Interessen des Auftraggebers zu berücksichtigen. Der Auftragnehmer unterliegt keinem 
Weisungs- und Direktionsrecht und ist in Bezug auf Zeit, Dauer, Art und Ort der Arbeitsausübung frei 
und nicht in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers eingebunden. Es sind jedoch fachliche 
Vorgaben des Auftraggebers soweit zu beachten, als dies die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung 
erfordert. 

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, jeden Auftrag höchstpersönlich auszuführen. Er kann sich 
hierzu – soweit der jeweilige Auftrag dies gestattet – auch der Hilfe von Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen bedienen, soweit er deren fachliche Qualifikation zur Erfüllung des Vertrags 
sicherstellt und diesen gleich lautende Verpflichtungen aufgrund dieses Vertrags auferlegt. Der 
Auftragnehmer hat im Einzelfall das Recht, Aufträge des Auftraggebers ohne Angabe von Gründen 
abzulehnen. 



VfL Oldesloe von 1862  e.V.

Der Auftragnehmer hat das Recht, auch für andere Auftraggeber tätig zu werden. Er unterliegt 
keinerlei Ausschließlichkeitsbindungen und/oder einem Wettbewerbsverbot. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich allerdings, über alle ihm bekannt gewordenen und bekannt werdenden Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse des Auftraggebers Stillschweigen zu bewahren. Hierzu gehören auch 
schutzwürdige persönliche Verhältnisse von Mitarbeitern und Strukturen des Auftraggebers. Diese 
Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses uneingeschränkt fort. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenständig für die Abführung der ihn betreffenden 
Einkommensteuer sowie ggf. Umsatzsteuer Sorge zu tragen. Der Auftragnehmer wird darauf 
hingewiesen, dass er im Rahmen von § 2 Nr. 1 SGB VI als selbständig Tätiger 
rentenversicherungspflichtig ist, wenn er im Zusammenhang mit seiner selbstständigen Tätigkeit 
keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigt. Werden aus der nebenberuflichen 
selbstständigen Tätigkeit Gesamthonorare bis maximal € 3.000 p.a. erzielt besteht Geringfügigkeit. 

Der Auftragnehmer hat bei dieser selbständigen Tätigkeit über allgemeine sportliche Grundsätze 
hinaus auch die Vereinsgrundsätze, Richtlinien und sonstige Verbandsvorgaben zur Sportausübung 
zu beachten. 

§ 3 Zeitlicher Rahmen

Unter Berücksichtigung der Organisationsstruktur des Auftraggebers wird folgender Rahmen für die 
Übungszeiten vereinbart: 
__________________________________________________________________________________ 
Beide Vertragsparteien gehen für die Tätigkeit von insgesamt ____      Übungsstunden pro Woche 
aus, wobei die honorarpflichtige Übungsstunde zwischen 45 und 60 Minuten beträgt. Einvernehmen 
besteht darüber, dass bei Bedarf eine Erweiterung des vorgesehenen Übungsstundenkontingents 
möglich und zu vereinbaren ist. 

§ 4 Honorarsätze

Für die Tätigkeit wird ein Honorar von _______   Euro pro geleisteter Übungsstunde zugrunde 
gelegt. Über die erbrachte Tätigkeit ist dem Auftraggeber eine monatliche/vierteljährliche Abrechnung 
vorzulegen. Das jeweilige Honorar ist am Ende des Monats/Vierteljahres nach Rechnungsvorlage bzw. 
Abrechnung fällig und wird auf das oben angegebene Konto überwiesen. Soweit ein 
Mehrwertsteuerausweis für die Rechnung vorgenommen wird, zahlt der Auftraggeber zusätzlich 
jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer. Soweit im Rahmen der Tätigkeit Fahrten/Reisen ausgeführt 
werden müssen, werden die Aufwendungen auf der Grundlage der geltenden steuerlichen 
Reisekostengrundsätze von Seiten des Auftraggebers ersetzt, soweit der Vertragspartner hierfür zuvor 
die Zustimmung des Auftraggebers eingeholt hat. Etwaige sonstige Sachkosten für die Erfüllung der 
Tätigkeit trägt ausschließlich der Auftraggeber. Sämtliche weitergehende Aufwendungen des 
Auftragnehmers, mit Ausnahme der Reisekosten, sind durch die Honorarregelung umfassend 
abgegolten. 

§ 5 Pflichten

Der Auftragnehmer ist bei der Unterzeichnung dieses Vertrages bereits Vereinsmitglied. Der 
Auftragnehmer verpflichtet sich, dass ausschließlich berechtigte und nach dem Leistungsstand 
geeignete Vereinsmitglieder/ Personen an den Übungsstunden teilnehmen. Der Vorstand oder ein 
legitimierter Beauftragter wird über Inhalt und Leistungsstand regelmäßig oder bei Bedarf informiert. 
Der Auftragnehmer wird sich vor Beginn seiner jeweiligen Übungsstunde vom ordnungsgemäßen 
Zustand der Gerätschaften/Anlagen und der Übungsstätte überzeugen. Soweit sich während der 
Tätigkeit für den Verein Unfälle ereignen, ist hierüber unverzüglich der Vorstand zu informieren. 
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§ 6 Änderungen

Soweit sich aufgrund gesetzlicher Neuregelungen die sozialversicherungsrechtlichen 
Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der §§ 2, 4 und 5 dieses Vertrags ändern sollten, gehen 
die Parteien bei Abschluss dieses Vertrags davon aus, dass der Auftragnehmer als Selbstständiger in 
eigener Verantwortung die jeweiligen Auswirkungen zu tragen hat. 

§ 7 Zeitraum

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jede der Vertragsparteien ist berechtigt, 
unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist von vier Wochen den Vertrag zum 15. eines Monats 
oder zum Monatsende schriftlich zu kündigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes bleibt davon unberührt.

§ 8 Vertragsänderungen

Mündliche Abreden wurden nicht getroffen. Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrags bedürfen 
grundsätzlich der Schriftform. Sollen einzelne Bestimmungen dieses Vertrags teilweise unwirksam sein 
oder werden, wird hierdurch die Rechtswirksamkeit des gesamten Vertrags im Übrigen nicht berührt. 
Die Vertragsparteien sind an dieser Stelle verpflichtet, anstatt der unwirksamen Regelung eine 
Regelung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung in zulässiger 
Weise am nächsten kommt. 

§ 9 Gerichtsstand

Gerichtsstand für die Vertragsparteien ist das für den Sitz des Vereins zuständige örtliche Gericht. 
Beide Parteien erklären eine schriftliche, gegengezeichnete Ausfertigung dieses Vertrags erhalten zu 
haben. 

_______________________________________________________ 
Ort/Datum 

Ergänzende Vereinbarungen der Abteilung: 

______________________________________________________ 
Abteilungsleitung 

______________________________________________________ 
für den Auftraggeber VfL Oldesloe von 1862 e.V. Vorstand 

______________________________________________________ 
Auftragnehmer/in 
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.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
Ehrenkodex 

für alle ehrenamtlich und hauptberuflich Tätigen in Sportvereinen und - 
verbänden zum besonderen Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen im Sport in Schleswig-Holstein. 

Ich gebe dem persönlichen Wohlergehen der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen Vorrang vor meinen persönlichen sportlichen und beruflichen Zielen. 

Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten 
und dessen Entwicklung unterstützen. Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, 
die Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen werde ich respektieren. 

Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets an dem Entwicklungsstand der mir 
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausrichten und kinder- und 
jugendgerechte Methoden einsetzen. 

Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
auf körperliche Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, 
psychischer oder sexueller Art, ausüben. 

Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden. 
Insbesondere übernehme ich eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen 
Doping und Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation. 

Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle 
sportlichen und außersportlichen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. 

Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und 
verspreche, alle jungen Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen 
Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, sexueller Orientierung, ihres 
Alters oder Geschlechts gleich und fair zu behandeln sowie Diskriminierung jeglicher Art 
sowie antidemokratischem Gedankengut entschieden entgegenzuwirken. 

Ich möchte Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
sein, stets die Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln vermitteln und 
nach den Gesetzen des Fair Play handeln. 

Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex 
verstoßen wird. Ich ziehe im „Konfliktfall“ professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe 
hinzu und informiere die Verantwortlichen auf der Leitungsebene. Der Schutz der Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen steht dabei an erster Stelle. 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich,
mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodexes. 

________________________________________________________________________ 
Ort/Datum/Unterschrift 



VfL Oldesloe von 1862 e.V.

Verpflichtungserklärung zur Wahrung der Vertraulichkeit bei der Verarbeitung

personenbezogener Daten

Aufgrund Ihrer Aufgabenstellung verpflichte ich Sie auf die Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener

Daten nach Art.  5 Abs.  1 f,  Art.  32 Abs.  4 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), zu denen Sie im

Rahmen  Ihrer  Tätigkeit  Zugang  erhalten  oder  Kenntnis  erlangen.  Es  ist  Ihnen  untersagt,  unbefugt

personenbezogene Daten zu verarbeiten.

Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit fort.

Verstöße gegen die Vertraulichkeit können nach Art. 83 Abs. 4 DS GVO, §§ 42, 43 BDSG sowie nach

anderen Strafvorschriften (siehe Anlage) mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. In der Verletzung

der Vertraulichkeit kann zugleich eine Verletzung arbeits- oder dienstrechtlicher Schweigepflichten liegen. 

Über die Verpflichtung zur Vertraulichkeit  und die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen wurde ich

unterrichtet.  Das Merkblatt  zur  Verpflichtungserklärung (Texte der Art.  5,Art.  32 Abs.  4,  Art.  83 Abs.  4

DSGVO, der §§ 42, 43 BDSG sowie der §§ 202a ff. StGB) habe ich erhalten.

Name der/des Verpflichteten Funktion/Tätigkeit im Verein

_____________________________________________________________________________________

Ort/Datum Unterschrift der/des Verpflichteten

_____________________________________________________________________________________

Ort/Datum Unterschrift der/des Datenschutzbeauftragte/n

Datenschutzbeauftragte/r des VfL Oldesloe von 1862 e.V.

Geschäftsstelle: Am Bürgerpark 4 • 23843 Bad Oldesloe • Tel. 0 45 31 – 81 656 • geschaeftsstelle@vfl-oldesloe.de
www.vfl-oldesloe.de • Sparkasse Holstein • BLZ 213 522 40 IBAN DE50 2135 2240 0014 0001 37

Steuernummer: 30 299 70200 • Amtsgericht Bad Oldesloe VR 229

Datenschutzbeauftragte/r 

Am Bürgerpark 4
23843 Bad Oldesloe
Tel. 04531 – 81656

datenschutz@vfl-oldesloe.de
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